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ep-lohn Update 2.40.02 / 19.01.2013 
 
Das vorliegende Update enthält Fehlerbehebungen und Verbesserungen: 
 
 
Korrektur Übersicht über verminderte AV-Beiträge für Vorschreibebetriebe 

Durch einen Programmfehler in der letzten Version (ab 9.1.2013) wurde in der betroffenen Meldung für alle SV-
Gruppen der Betrag 0,00 (Null) ausgegeben. Normalerweise müsste diese Meldung für Dezember bereits bis zum 
7.1., also mit der richtigen vorletzten Version 2.30.04 von ep-lohn, erfolgt sein. Sollten Sie diese Meldung trotzdem 
erst mit der Version 2.40.01 an die Gebietskrankenkasse gemeldet haben, ist eine Stornierung derselben Meldung 
mit der alten Programmversion 2.40.01 notwendig, bevor Sie das neue Update installieren. Danach kann das 
Update durchgeführt werden und die korrigierte Meldung übermittelt werden. 
 
Sollten Sie das neue Update 2.40.02 bereits installiert haben, ohne die Stornierung durchgeführt zu haben, muss 
die Storno-Meldung über Elda oder per Fax erfolgen, die SV-Gruppen sind dabei mit dem Wert 0,00 zu befüllen. 
 
Gemeindekennziffern-Aktualisierung 

Aktuelle Änderungen bei Gemeindekennziffern wurden übernommen (Gemeindezusammenlegungen, etc.) 
 
Aliquote Sonderzahlungen 

Fehlerbehebung bei der Berechnung von Aliquoten Sonderzahlungen. Hier auch ein Bedienungshinweis zur 
Verwendung der Sonderzahlungslohnarten: 
 
Bei unterjährigem Austritt eines Dienstnehmers sollte zuerst der Austritt in den Dienstnehmer-Stammdaten 
angelegt werden. Danach sollte zur Abrechnung der Sonderzahlungen die Lohnart 514 „Aliquote Sonderzahlungen“ 
verwendet werden, da nur diese auch die ev. Rückverrechnung bereits ausgezahlter Sonderzahlungen durchführt. 
Die Lohnarten 512 „Urlaubszuschuss“ und 513 „Weihnachtsremuneration“ berücksichtigen keine bereits früher 
ausbezahlten Sonderzahlungen. 
 
Abfertigungsrückstellungen 

Anpassung des Pensionsantrittsalters bei der Berechnung von Abfertigungsrückstellungen inkl. der 
Einschleifregelung des Pensionsalters für Frauen (geboren zwischen 1.12.1963 und 2.6.1968). Wenn bei einem 
Dienstnehmer das Feld „Pensionsstichtag“ (Stammdaten – Dienstnehmer – Persönliche Daten) ausgefüllt wird, wird 
dieses zur Berechnung der Abfertigungsrückstellung herangezogen.  

 
Für eventuelle Fragen bei der Installation des Updates oder den Änderungen in ep-lohn steht Ihnen die  
ep-lohn Hotline unter 02622 / 82570 – 60 gerne zur Verfügung. 

Wiener Neustadt, im Jänner 2013 


